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 I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
1.1 Soweit schriftlich nicht ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart wird, un-
terliegen alle Angebote oder Dienst-
leistungen und alle sich daraus er-
gebenden vertraglichen Beziehun-
gen zwischen der SGS Holding 
Deutschland B. V. & Co. KG und der 
im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbun-
denen inländischen Unternehmen 
(jede nachfolgend für sich „SGS“) 
und dem Kunden (nachfolgend: „ver-
tragliche Beziehungen“) diesen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend: „AGB“). Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden 
gelten jedoch nur insoweit, als SGS 
ihnen ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt hat. 

1.2 An Kostenvoranschlägen, Zeich-
nungen und anderen Unterlagen (im 
Folgenden: „Unterlagen“) behält sich 
SGS ihre eigentums- und urheber-
rechtlichen Verwertungsrechte un-
eingeschränkt vor. Die Unterlagen 
dürfen Dritten nur nach vorheriger 
Zustimmung von SGS zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der 
Auftrag SGS nicht erteilt wird, auf 
Verlangen unverzüglich zurückzuge-
ben. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Unterlagen des Kun-
den; diese dürfen jedoch solchen 
Dritten zugänglich gemacht werden, 
denen SGS Leistungen übertragen 
hat. 

1.3 SGS ist berechtigt, Dritten Unter-
aufträge zu erteilen. 

1.4 Die gemäß diesen Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen zwischen 
dem Kunden und SGS vereinbarte 
Schriftform für die Erstellung und 
Übermittlung von Dokumenten im 
Rahmen ihrer vertraglichen Bezie-
hungen (u.a. für Angebote, An-
nahme, Nebenabrede, Nachträge) 
ist auch dann gewahrt, wenn die 
Übermittlung auf elektronischem 
Weg erfolgt. Es reicht insofern die 
Übermittlung via Internet per unver-
schlüsselter E-Mail oder sonstiger 
digitaler Übertragungsmöglichkeiten 
(z.B. via Kundenschnittstelle, Inter-
netportal etc.) oder per Fax aus. 

1.5 SGS darf die Zusammenarbeit mit 
dem Kunden als Referenz nennen. 
Der Kunde kann der Verwendung in-
nerhalb von vier (4) Wochen nach 
Abschluss der vertraglichen Verein-
barung schriftlich widersprechen. 

1.6 Der Kunde akzeptiert, dass via Inter-
net versendete Nachrichten mit oder 

ohne Zutun von Dritten verloren ge-
hen, verändert oder verfälscht wer-
den können, dass herkömmliche  
E-Mails nicht gegen den Zugriff von 
Dritten geschützt sind und SGS  
deshalb für die Vertraulichkeit und 
Unversehrtheit von E-Mails, die den 
Verantwortungsbereich von SGS 
verlassen haben, keinerlei Haftung 
übernimmt. 
SGS übernimmt keine Haftung für 
die Datensicherheit während der 
Übertragung via Internet und auch 
nicht für die Datensicherheit, wenn sie 
in der Hoheit des Kunden sind. Hier-
unter fallen auch im Zusammenhang 
mit der elektronischen Übermittlung 
von Daten auftretende Schadsoft-
ware und hieraus resultierende mög-
liche Schäden beim Kunden. 

II. LEISTUNGEN SGS 
2.1 SGS erbringt die Leistungen nach 

den bei Auftragserteilung anerkann-
ten Regeln der Technik und mit 
branchenüblicher Sorgfalt. Die Prü-
fungen erfolgen ausschließlich an-
hand der vereinbarten Richtlinien. 
Der Kunde trägt das Risiko für die 
Verwendbarkeit der Ergebnisse, ins-
besondere für eine andere als die in 
dem Prüfungsergebnis ausgewie-
sene Verwendung. 

2.2 Bei der Ausführung vereinbarter 
Prüfungen und Analysen legt SGS 
die von dem Kunden zur Verfügung 
gestellten Prüflinge und Materialien 
zugrunde. SGS geht davon aus, 
dass die zur Verfügung gestellten 
Proben bezüglich aller erheblichen 
Kriterien (z.B. Funktionsumfang, Be-
schaffenheit) authentisch und reprä-
sentativ sind. Eine diesbezügliche 
Überprüfungspflicht von SGS be-
steht nicht. 

2.3 Für Schäden, die durch den Prüf-
ling entstehen, haftet der Kunde, es 
sei denn, SGS hat die Schadensver-
ursachung zu vertreten. 

2.4 Übernimmt SGS mit Einverständnis 
des Kunden Arbeitsergebnisse Drit-
ter als Grundlage oder Bestandteil 
ihrer Leistung, so kann sie diese  
Ergebnisse ihrer weiteren Leistungs-
erbringung ungeprüft zu Grunde le-
gen, es sei denn, dass der Kunde 
SGS ausdrücklich schriftlich den 
Auftrag erteilt, auch diese übernom-
menen Arbeitsergebnisse  
zu überprüfen. 

2.5 SGS erbringt die ihr obliegenden 
Leistungen nach den am Ort der 

Leistungserbringung geltenden 
zwingenden Rechtsvorschriften. 
SGS ist im Übrigen in den Ausfüh-
rungsmodalitäten frei. 

2.6 Teilleistungen sind zulässig,  
soweit sie dem Kunden zumutbar 
sind. 

2.7 Bei schuldhafter Verletzung von  
Beratungs- oder sonstigen Dienst- 
leistungspflichten ist SGS zunächst 
zur kostenlosen Nachbesserung  
berechtigt, es sei denn, die Nach-
besserung ist für den Kunden nicht 
zumutbar. 

2.8 Eine Umkehr der Beweislast ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 

2.9 Der unterzeichnete Untersuchungs- 
bericht (manuell oder elektronisch 
signiert) ist das allein rechtlich ver-
bindliche Dokument (siehe Artikel 
2.10).  

2.10 SGS stellt den Untersuchungsbe-
richt in Abstimmung mit dem Kun-
den in digitaler Form oder/und in  
Papierform zur Verfügung. 
Bei Fehlen einer entsprechenden 
Abstimmung steht es SGS frei, den 
Untersuchungsbericht nach eigener 
Wahl dem Kunden entweder in  
digitaler oder in Papierform zur  
Verfügung zu stellen.  
Der in Papierform übermittelte Un-
tersuchungsbericht ist ein Original. 
Wenn der Untersuchungsbericht in 
digitaler Form übermittelt wird, ist er 
im Sinne der Art. 3 und 17 b UCP 
600/ERA 600 (Einheitliche Richtli-
nien und Gebräuche für Dokumen-
ten-Akkreditive, ICC Fassung 2007) 
ebenfalls als Original zu betrachten. 
Wird der Untersuchungsbericht digi-
tal übermittelt, übernimmt SGS 
keine Verantwortung dafür, dass die 
digitale Form für die Zwecke des 
Kunden ausreicht. Wenn der Unter-
suchungsbericht dem Kunden in  
digitaler Form übermittelt wird, er-
folgt dies in einem digital signierten  
PDF-Format. Der Kunde kann  
die Authentifizierung des Untersu-
chungsberichtes im Dokument  
selber vornehmen. Wenn der  
Untersuchungsbericht über SGSon-
SITE erzeugt und dem Kunden zur 
Verfügung gestellt wird, kann die 
Authentifizierung über SGSonSITE 
erfolgen.  

 Die Übermittlung des digitalen  
Untersuchungsberichtes erfolgt via 
Internet per unverschlüsselter  
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E-Mail oder sonstiger digitaler Über-
tragungsmöglichkeiten (z.B. via Kun-
denschnittstelle, Internet-portal etc.). 

III. PREISE UND  
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

3.1 Leistungen werden nach der zur  
Zeit der Leistungserbringung gülti-
gen Preisliste von SGS berechnet. 
Die Vergütung wird innerhalb von  
14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Abzug zur unbaren Zahlung auf ein in 
der jeweiligen Rechnung angegebe-
nes Konto fällig. Andere Erfüllungsar-
ten werden nur gewährt, wenn sie 
schriftlich vereinbart worden sind. 
Zahlung per Scheck ist ausge-
schlossen. Sämtliche Preise verste-
hen sich zzgl. der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 

3.2 Der Kunde erstattet Nebenkosten, 
z.B. für Telefon und Kosten für not-
wendige Reisen und etwa notwen-
dige auswärtige Übernachtungen. 

3.3 Die Vergütung ist auch dann zu leis-
ten, wenn der Kunde vorreservierte 
Prüftermine (z.B. Prüfeinrichtungen) 
während der Zeit, in der sie ihm ver-
tragsgemäß zur Verfügung stehen, 
nicht nutzt und eine fristgerechte  
Absage nicht erfolgt ist. Bei einer 
Belegungsdauer von mehr als  
5 Arbeitstagen muss die schriftliche 
Absage spätestens 4 Wochen vor 
Belegungsbeginn erfolgt sein. Bei  
einer Belegungsdauer von maximal 
5 Arbeitstagen gilt eine Frist von  
2 Wochen. 

3.4 SGS ist berechtigt und verpflichtet, 
die Preise nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB anzupassen (zu 
erhöhen berechtigt und zu senken 
verpflichtet). Der Anlass für eine sol-
che Preisanpassung ist ausschließ-
lich eine Änderung der Kosten, die 
für die Preisberechnung maßgeblich 
sind, insbesondere Kosten für Ener-
gie (bspw. Strom, Gas, Kraftstoffe), 
Lohn- und Materialkosten, Kosten 
für zur Leistungserbringung notwen-
dige Vorleistungen. SGS überwacht 
fortlaufend die entsprechende Ent-
wicklung dieser Kosten. Steigerun-
gen bei einer Kostenart dürfen nur in 
dem Umfang für eine Preiserhöhung 
herangezogen werden, in dem kein 
Ausgleich durch etwaig rückläufige 
Kosten in anderen Bereichen erfolgt. 
SGS wird bei der Ausübung des billi-
gen Ermessens die jeweiligen Zeit-
punkte einer Preisanpassung so 
wählen, dass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünsti-
geren Maßstäben Rechnung getra-
gen werden als Kostenerhöhungen, 
also Kostensenkungen mindestens 
im gleichen Umfang preiswirksam 

werden wie Kostenerhöhungen. Der 
Kunde hat das Recht gemäß § 315 
Abs. 3 BGB, die Ausübung des billi-
gen Ermessens von SGS gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Eine Preis-
senkung seitens SGS ist jederzeit 
möglich, eine Preiserhöhung wird 
hingegen nur wirksam, wenn SGS 
dem Kunden die Preisanpassung 
mindestens sechs Wochen vor dem 
geplanten Wirksamwerden in Text-
form mitteilt. Der Kunde hat in die-
sem Fall das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Preisanpassung zu kündi-
gen. In der Preisanpassungsmittei-
lung wird der Kunde von SGS hie-
rauf gesondert hingewiesen. Sofern 
sich während der Vertragslaufzeit 
herausstellt, dass sich kostenrele-
vante Kundenangaben geändert ha-
ben / ändern werden oder dass die 
tatsächlichen Gegebenheiten beim 
Kunden mit den zuvor SGS mitge-
teilten Angaben nicht übereinstim-
men, kann SGS jederzeit die Preise 
den relevanten veränderten Gege-
benheiten anpassen. 

3.5 Der Kunde kann nur mit solchen 
Forderungen aufrechnen, die  
unbestritten oder rechtskräftig  
festgestellt sind. 

3.6 Bei Pflichtverletzungen des Kun-
den, insbesondere bei Zahlungs- 
verzug, ist SGS nach erfolglosem  
Ablauf einer dem Kunden gesetzten 
angemessenen Frist zum Rücktritt 
und zur Rücknahme berechtigt; die 
gesetzlichen Bestimmungen über 
die Entbehrlichkeit einer Fristset-
zung bleiben unberührt. Der Kunde 
ist zur Herausgabe der Arbeitser-
gebnisse verpflichtet. 

IV. FRISTEN FÜR LEISTUNGEN; 
VERZUG; HÖHERE GEWALT 

4.1 Leistungstermine sind nur verbind-
lich, wenn dies ausdrücklich schrift-
lich vereinbart ist. Die Einhaltung 
von Fristen für Leistungen setzt den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Kunden zu liefernden Prüfge-
genständen, Unterlagen, erforderli-
chen Genehmigungen und Freiga-
ben, insbesondere von Plänen, so-
wie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen, wie z.B. Mitwir-
kungspflichten, durch den Kunden 
voraus. Werden diese Vorausset-
zungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Fristen ange-
messen; dies gilt nicht, wenn SGS 
die Verzögerung zu vertreten hat. 

4.2 SGS haftet nicht für Unmöglichkeit 
der vertragsgemäßen Ausführung 

der Leistung oder für Leistungsver-
zögerung(en), soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
nicht vorhersehbare/vermeidbare Er-
eignisse (z.B. Betriebsstörungen al-
ler Art, Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung von Material und/oder 
Energie, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrun-
gen, Mangel an Arbeitskräften, Man-
gel an Energie (z.B. Gasmangel-
lage) oder Rohstoffen, Schwierigkei-
ten bei der Einholung notwendiger 
behördlicher Genehmigungen, Pan-
demien (z.B. Corona) oder Epide-
mien, behördliche Maßnahmen oder 
die ausbleibende, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferung durch 
Lieferanten trotz eines von SGS (so-
fern möglich) geschlossenen kon-
gruenten Deckungsgeschäfts) verur-
sacht worden sind, die SGS nicht zu 
vertreten hat. SGS wird dies dem 
Auftraggeber unverzüglich anzeigen. 
Sobald die hindernden Umstände 
wegfallen, hat SGS dies dem Auf-
traggeber entsprechend anzuzeigen 
und die Ausführung der Leistung un-
verzüglich wieder aufzunehmen. So-
fern derartige vorgenannte Ereig-
nisse SGS die Ausführung der Leis-
tung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinde-
rung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist oder die Dauer der Behin-
derung länger als 3 Monate anhält, 
ist SGS nach eigener Wahl zum 
Rücktritt vom Vertrag oder zu des-
sen Kündigung ganz oder teilweise 
berechtigt. Ist eine vorgenannte Be-
hinderung von vorübergehender 
Dauer, verlängern sich die Fristen 
zur Ausführung der Leistung(en) 
oder verschieben sich die Leistungs-
termine im Zweifel mindestens um 
die Dauer der Behinderung zuzüg-
lich einer angemessenen Wiederan-
lauffrist (z.B. nach Unterbrechung 
der Gasversorgung). Im Falle der 
Kündigung vergütet der Auftragge-
ber die von SGS bis zur Vertragsbe-
endigung erbrachten Leistungen an-
teilig; im Übrigen entfällt der Vergü-
tungsanspruch von SGS. Darüber-
hinausgehende Erfüllungs- oder 
Schadensersatzansprüche stehen 
dem Auftraggeber anlässlich von 
Leistungshinderungen von SGS im 
Zusammenhang mit einem der vor-
genannten Ereignisse nicht zu. 

4.3 Kommt SGS in Verzug, kann der 
Kunde – sofern er glaubhaft macht, 
dass ihm hieraus ein Schaden ent-
standen ist – eine Entschädigung für 
jede vollendete Woche des Verzuges 
von je 0,5 %, insgesamt jedoch 
höchstens 5 % des Nettopreises für 
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den in Verzug befindlichen Teil der 
Leistungen verlangen. 

4.4 Sowohl Schadensersatzansprüche 
des Kunden wegen Verzögerung der 
Leistung als auch Schadensersatz-
ansprüche statt der Leistung, sind in 
allen Fällen verzögerter Leistung, 
auch nach Ablauf einer SGS etwa 
gesetzten Frist zur Leistung, ausge-
schlossen. Dies gilt nicht, soweit in 
Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit zwingend ge-
haftet wird. Vom Vertrag kann der 
Kunde im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen nur zurücktreten, so-
weit die Verzögerung der Leistung 
vom Lieferer zu vertreten ist.  
Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Kunden ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht ver-
bunden. 

4.5 Der Kunde ist verpflichtet, auf Ver- 
langen von SGS innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob 
er wegen der Verzögerung der Leis-
tung weiter auf der Leistung besteht 
und/oder welche der ihm zustehen-
den Ansprüche und Rechte er  
geltend macht. 

4.6 Der Kunde kommt ohne Mahnung in 
Verzug. Ist der Kunde Unternehmer, 
werden ab Verzugsbeginn Zinsen 
i.H.v. 9 % über dem Basiszinssatz 
berechnet. 

 
V. STEUERKLAUSEL, 
INTERNATIONALE  
DIENSTLEISTUNGEN 
5.1 Diese Klausel findet nur dann  

Anwendung, wenn entweder der 
Kunde und/oder der Subunter- 
nehmer von SGS seinen Sitz  
außerhalb von Deutschland hat.  

5.2 Alle Preise und Kosten für Dienst-
leistungen, die von SGS oder einem 
im Sinne der §§ 15ff. AktG verbun-
denen Unternehmen oder einem 
Subunternehmer erbracht werden, 
enthalten keine Steuern. Hierunter 
fallen u.a. Mehrwertsteuern oder 
gleichwertige Abgaben, Steuern ins-
besondere Einfuhrzölle, Stempelge-
bühren, Nebenkosten oder Quellen-
steuern. Sie enthalten auch keine 
sich darauf beziehende Verbindlich-
keiten (insgesamt „Steuern“), die 
dem Kunden nach geltendem natio-
nalem Recht berechnet werden. 

5.3 Jegliche durch den Kunden geleis-
tete Zahlung ist frei von und ohne 
Einbehalt oder Abzug von allen 
Steuern zu erbringen. Dies gilt nicht, 
wenn ein solcher Einbehalt oder  

Abzug auf Grund geltenden Rechts 
bzw. geltender Doppelbesteue-
rungsabkommen verlangt wird.  
Der Kunde stellt SGS unverzüglich 
Nachweise für eine derartige Zah-
lung sowie Kopien aller Dokumente 
zur Verfügung, die bei jeder derarti-
gen Zahlung vorgelegt werden. 

5.4 Die Parteien bemühen sich nach 
besten Kräften um eine Rückvergü-
tung der Abzugsbeträge oder Erstat-
tung der jeweiligen Steuer. Sie un-
terstützen sich gegenseitig bei ihren 
Verpflichtungen in dieser Hinsicht. 
Zurückgezahlte Steuern werden ent-
sprechend den zustehenden Beträ-
gen erstattet. 

VI. GEFAHRÜBERGANG  
Sowohl die Anlieferung wie auch die  
Abholung von Prüfgegenständen erfolgt 
durch den Kunden auf dessen Kosten 
und Gefahr. Der Kunde hat diese sach-
gemäß und unter Beachtung etwaiger 
von SGS erteilter Anweisungen zu verpa-
cken und die gesetzlichen Transportvor-
schriften und ggf. die Gefahrgutbestim-
mungen zu beachten. SGS kann jeder-
zeit verlangen, dass der Kunde ihm über-
lassene Prüfgegenstände auf eigene  
Gefahr und Kosten zurücknimmt. Dies gilt 
auch nach Bearbeitung der Prüfgegen-
stände durch SGS. 

VII. MITWIRKUNGSPFLICHTEN  
DES KUNDEN  
7.1 Der Kunde hat SGS bei der  

Leistungserbringung angemessen 
zu unterstützen. Er wird insbeson-
dere bei Messungen vor Ort SGS im 
erforderlichen Umfang Zugang zu 
seinen Anlagen und zu allen erfor-
derlichen Informationen gewähren, 
qualifiziertes Personal sowie sons-
tige erforderliche Hilfsmittel und Inf-
rastruktur zur Verfügung stellen, 
SGS unverzüglich über alle Um-
stände, die die Vertragserfüllung von 
SGS betreffen, informieren (insbe-
sondere durch Überlassung gültiger 
DIN-Sicherheitsdatenblätter 
und/oder Beantwortung der von 
SGS zur Verfügung gestellten  
Fragebögen) sowie einen vertre-
tungsberechtigten Ansprechpartner 
benennen, der während der üblichen 
Geschäftszeiten erreichbar ist. 

7.2 Werkleistungen hat der Kunde  
unverzüglich abzunehmen. Der  
Abnahme unterliegen grundsätzlich 
nur die geschuldeten Endergeb-
nisse. SGS kann Zwischenabnah-
men von Zwischen- und Teilleistun-
gen verlangen, sofern diese Grund-
lage für die weitere Leistungserbrin-

gung sind. Für Zwischen- bzw. Teil-
abnahmen gelten die Vorschriften 
dieses Artikel VII entsprechend. 

7.3 Der Kunde teilt SGS schriftlich inner-
halb von 14 Werktagen nach Erhalt 
der Werkleistungen mit, ob diese  
als vertragsgemäß anerkannt wer-
den oder aber teilt SGS unverzüg-
lich, spätestens aber innerhalb  
vorgenannten Zeitraums, konkrete 
Fehler mit genauer Beschreibung 
mit. Geschieht dies nicht, so gilt die 
Abnahme als erfolgt. Die Abnahme 
gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die 
Leistung – gegebenenfalls nach  
Abschluss einer vereinbarten Test-
phase – in Gebrauch genommen 
worden ist. 

7.4 Bei geringfügigen Mängeln darf  
der Kunde die Abnahme oder  
Entgegennahme von Leistungen 
nicht  
verweigern. 

VIII. GEHEIMHALTUNG 
8.1 Know-how von SGS sowie alle 

sonstigen Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse von SGS, einschließ-
lich des Inhalts des Vertragsverhält-
nisses mit dem Kunden (nachfol-
gend: „Informationen“) hat der 
Kunde vertraulich zu behandeln. Der 
Kunde wird alle angemessenen Vor-
kehrungen treffen, um die Informati-
onen vor unerlaubtem Zugriff, uner-
laubter Bekanntgabe, Vervielfälti-
gung, Weitergabe und sonstiger un-
berechtigter Nutzung zu schützen. 
Die Verpflichtung gilt nicht für Infor-
mationen, die offenkundig waren 
oder von denen der Kunde nach-
weist, dass sie nach Übergabe an 
ihn offenkundig geworden sind.  
Weitergehende gesetzliche Bestim-
mungen bleiben unberührt. 

8.2 Der Kunde ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass Mitarbeiter und Dritte, 
die Zugang zu den Informationen er-
halten, die gleiche Geheimhaltungs-
pflicht gegenüber SGS übernehmen 
wie der Kunde selbst. Er wird auf 
Wunsch von SGS veranlassen, dass 
die Mitarbeiter und Dritten eine se-
parate Geheimhaltungsvereinbarung 
mit SGS unterzeichnen, bevor er 
ihnen Zugang zu den Informationen 
gewährt. 

8.3 Sollte an den Kunden eine gerichtli-
che, behördliche oder andere offizi-
elle und bindende Aufforderung zur 
Offenlegung der Informationen erge-
hen, wird er dies SGS unverzüglich 
mitteilen. 

8.4 Die in diesem Artikel VIII genannten 
Verpflichtungen gelten auch über die 



  
 

SGS-Gruppe Deutschland/Legal, Compliance & Insurance/Stand 01.07.2024 Seite 4 von 5 

 
 

Beendigung dieses Vertrages hin-
aus. 

IX. NUTZUNGSRECHTE  
DES KUNDEN 

9.1 SGS räumt dem Kunden mit Zah-
lung der vollen Vergütung das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
Recht ein, die im Rahmen der Ver-
tragserfüllung durch SGS entstande-
nen Arbeitsergebnisse und die sie 
verkörpernde, dem Kunden überlas-
sene Dokumentation einschließlich 
Software (zusammenfassend „Ar-
beitsergebnisse“) für die vertraglich 
vereinbarte oder sich aus dem Ver-
tragszweck ergebende Nutzung der 
von SGS erbrachten Leistungen zu 
nutzen. Dies gilt auch, soweit die Ar-
beitsergebnisse geschützt oder 
schutzfähig sind und umfasst eben-
falls auch das darin enthaltene ge-
heime Know-how.  
Der Kunde erhält das Recht, die 
überlassenen Arbeitsergebnisse ein-
schließlich Software für betriebsin-
terne Zwecke zu vervielfältigen. Da-
bei dürfen Urheberrechtsvermerke 
und andere Schutzhinweise nicht 
entfernt werden. Die Erteilung von 
Unterlizenzen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von SGS. 

9.2 Untersuchungsberichte, Expertisen 
und Zertifikate mit zugehörigen An-
lagen dürfen nur in vollem Umfang 
unter Angabe des Ausstellungsda-
tums veröffentlicht werden. Eine 
auszugsweise Weitergabe dieser Ar-
beitsergebnisse ist nur mit schriftli-
cher Genehmigung des Ausstellers 
gestattet. 

X. SACHMÄNGELHAFTUNG  
BEI WERKLEISTUNGEN 

Für Sachmängel haftet SGS wie folgt: 
10.1 Alle diejenigen Leistungen sind 

nach Wahl von SGS unentgeltlich 
nachzubessern, neu zu liefern oder 
neu zu erbringen, die innerhalb der 
Verjährungsfrist – ohne Rücksicht 
auf die Betriebsdauer – einen 
Sachmangel aufweisen, sofern 
dessen Ursache bereits im Zeit-
punkt des Gefahrübergangs vorlag. 

10.2 Sachmängelansprüche verjähren in 
12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit 
das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 
Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), 445b Abs. 1 (Rück-
griffsanspruch) und 634a Abs. 1 
Nr. 2 (Baumängel) BGB längere 
Fristen vorschreibt sowie in Fällen 
der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei 
einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung von SGS 

und bei arglistigem Verschweigen 
des Mangels. Die gesetzlichen Re-
gelungen über Ablaufhemmung, 
Hemmung oder Neubeginn der 
Fristen bleiben unberührt.  

10.3 Der Kunde hat Sachmängel gegen-
über SGS unverzüglich schriftlich 
zu rügen.  

10.4 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen 
des Kunden in einem Umfang zu-
rückgehalten werden, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Sachmängeln ste-
hen. Der Kunde kann Zahlungen 
nur zurückhalten, wenn eine Män-
gelrüge geltend gemacht wird, über 
deren Berechtigung kein Zweifel 
bestehen kann. Erfolgte die Män-
gelrüge zu Unrecht, ist SGS be-
rechtigt, die ihr entstandenen Auf-
wendungen vom Kunden ersetzt zu 
verlangen. 

10.5 Zunächst ist SGS Gelegenheit zur 
Nacherfüllung innerhalb angemes-
sener Frist zu gewähren. 

10.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
kann der Kunde – unbeschadet et-
waiger Schadensersatzansprüche 
gemäß Artikel XII – vom Vertrag 
zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. 

10.7 Mängelansprüche bestehen nicht 
bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffen-
heit, bei nur unerheblicher Beein-
trächtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Schä-
den, die nach dem Gefahrüber-
gang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermä-
ßiger Beanspruchung, ungeeigne-
ter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Bau-
grundes oder die aufgrund beson-
derer äußerer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht voraus-
gesetzt sind, sowie bei nicht repro-
duzierbaren Softwarefehlern. Wer-
den vom Kunden oder von Dritten 
unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorge-
nommen, so bestehen für diese 
und die daraus entstehenden Fol-
gen ebenfalls keine Mängelansprü-
che. 

10.8 Ansprüche des Kunden wegen der 
zum Zweck der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil der 
Gegenstand der Leistung nachträg-
lich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Kunden ver-
bracht worden ist, es sei denn, die 

Verbringung entspricht seinem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. 

10.9 Mängelrügen gem. §§ 377, 381 II 
HGB haben schriftlich zu erfolgen. 

10.10 Weitergehende oder andere als die 
in diesem Artikel X geregelte An-
sprüche des Kunden, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, gegen den 
Lieferer und dessen Erfüllungsge-
hilfen wegen eines Sachmangels 
sind ausgeschlossen, soweit nicht 
wegen Vorsatzes oder einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung oder 
wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit 
oder wegen der Übernahme einer 
Beschaffenheitsgarantie gehaftet 
wird. Eine Änderung der Beweis-
last zum Nachteil des Kunden ist 
mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

XI. GEWERBLICHE  
SCHUTZRECHTE UND  
URHEBERRECHTE;  
RECHTSMÄNGEL 

11.1  Sofern nicht anders vereinbart, ist 
SGS verpflichtet, die Leistung le-
diglich im Land des Leistungsortes 
frei von gewerblichen Schutzrech-
ten und Urheberrechten Dritter (im 
Folgenden: „Schutzrechte“) zu er-
bringen. Sofern ein Dritter wegen 
der Verletzung von Schutzrechten 
durch vom Lieferer erbrachte, ver-
tragsgemäß genutzte Leistungen 
gegen den Kunden berechtigte An-
sprüche erhebt, haftet SGS gegen-
über dem Kunden innerhalb der in 
Artikel X Nr. 10.2 bestimmten Frist 
wie folgt: 

a) SGS wird nach ihrer Wahl und auf 
ihre Kosten für die betreffenden 
Leistungen entweder ein Nutzungs-
recht erwirken, sie so ändern, dass 
das Schutzrecht nicht verletzt wird, 
oder austauschen. Ist dies SGS 
nicht zu angemessenen Bedingun-
gen möglich, stehen dem Kunden 
die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu.  

b) Die vorstehend genannten Ver-
pflichtungen von SGS bestehen 
nur, soweit der Kunde SGS über 
die vom Dritten geltend gemachten 
Ansprüche unverzüglich schriftlich 
verständigt, eine Verletzung nicht 
anerkennt und SGS alle Abwehr-
maßnahmen und Vergleichsver-
handlungen vorbehalten bleiben. 
Stellt der Kunde die Nutzung der 
Leistung aus Schadensminde-
rungs- oder sonstigen wichtigen 
Gründen ein, ist er verpflichtet, den 
Dritten darauf hinzuweisen, dass 
mit der Nutzungseinstellung kein 
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Anerkenntnis einer Schutzrechts-
verletzung verbunden ist. 

11.2  Ansprüche des Kunden sind aus-
geschlossen, soweit er die Schutz-
rechtsverletzung zu vertreten hat. 

11.3  Ansprüche des Kunden sind  
ferner ausgeschlossen, soweit die 
Schutzrechtsverletzung durch  
spezielle Vorgaben des Kunden, 
durch eine vom Lieferer nicht vo-
raussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die 
Leistung vom Kunden verändert 
oder zusammen mit nicht vom  
Lieferer gelieferten Produkten ein-
gesetzt wird. 

11.4 Im Falle von Schutzrechtsverlet-
zungen gelten für die in Artikel X 
Nr.10.1 geregelten Ansprüche des 
Kunden im Übrigen die Bestim-
mungen des Artikel X Nr. 10.4 und 
10.5 entsprechend. 

11.5 Bei Vorliegen sonstiger Rechts-
mängel gelten die Bestimmungen 
des Artikel X entsprechend. 

11.6 Weitergehende oder andere als  
die in diesem Artikel geregelten  
Ansprüche des Bestellers, gleich 
aus welchem Rechtsgrund,  
gegen den Lieferer und dessen 
Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Mangels sind ausgeschlossen,  
soweit nicht wegen Vorsatzes oder 
einer grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder wegen der Über-
nahme einer Beschaffenheitsga-
rantie gehaftet wird. Eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

XII.  HAFTUNG VON SGS  
12.1 SGS ist weder Versicherer noch 

Garantiegeber und lehnt die Über-
nahme der damit verbundenen Ver-
antwortung ab. Untersuchungsbe-
richte werden auf Grundlage der 
vom Kunden oder in seinem Auftrag 
überlassenen Informationen, Doku-
mente und/oder Proben erstellt und 
dienen ausschließlich dem Nutzen 
des Kunden. Der Kunde hat in eige-
ner Verantwortung die erforderli-
chen Schlüsse hieraus zu ziehen. 
Weder die Gesellschaft noch ihre 
leitenden Angestellten, Mitarbeiter 
oder Subunternehmer sind gegen-
über dem Kunden oder Dritten ver-
antwortlich für jede Art von Hand-
lungen, welche auf Grundlage von 
solchen Untersuchungsberichten 
getroffen oder unterlassen worden 
sind. Beruhen die Prüfungen auf 
vom Kunden übermittelten unklaren, 

falschen, unvollständigen oder irre-
führenden Informationen, besteht 
ebenfalls keine Haftung. 

12.2  SGS haftet nicht für verspätet, teil-
weise oder vollständig nicht er-
brachte Dienstleistungen, sofern 
dies direkt oder indirekt von Ereig-
nissen herrührt, die außerhalb der 
Kontrolle der Gesellschaft liegen 
(z. B. bei Verletzung der in Ziffer 4 
dieser AGB bestimmten Pflichten 
des Kunden oder in Fällen höherer 
Gewalt). Die Gesellschaft haftet un-
ter Beschränkung auf den vorher-
sehbaren vertragstypischen Scha-
den für Schäden aus einfach fahr-
lässiger Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten; wesentliche Ver-
tragspflichten sind solche, deren Er-
füllung den Vertrag prägt und auf 
die der Kunde vertrauen darf. Die 
Haftung der Gesellschaft aufgrund 
einfacher Fahrlässigkeit bei Verlet-
zung nicht wesentlicher Vertrags-
pflichten ist ausgeschlossen. 

12.3 Die Haftung der Gesellschaft ge-
mäß vorstehender lit. (c) ist jedoch 
begrenzt auf den typischerweise bei 
Geschäften der vertragsgegen-
ständlichen Art entstehenden Scha-
den, regelmäßig auf einen Betrag 
pro Schadensfall in Höhe von EUR 
300.000,-, pro Jahr kumuliert auf ei-
nen Betrag in Höhe von EUR 
1.000.000,-. Für indirekte oder Fol-
geschäden haftet die Gesellschaft 
nur, sofern und soweit derartige 
Schäden vertragstypisch sind und 
bei Vertragsschluss vorhersehbar 
waren. 

12.4  Die Haftungsbeschränkungen die-
ser Ziffer 12 gelten nicht für Schä-
den, soweit sie auf grober Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz beruhen, sowie 
in Fällen zwingender gesetzlicher 
Haftung (insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz). Das Glei-
che gilt für Schäden aus einer Ver-
letzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, wenn die Ge-
sellschaft die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat. 

12.5  Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 

XIII. GERICHTSSTAND  
UND ANWENDBARES RECHT 
Alle Streitigkeiten, die sich aus den  
vertraglichen Beziehungen unter  
Bezugnahme auf diese AGB ergeben, 
unterliegen der Anwendung und Ausle-
gung des Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der  

Regelungen des Internationalen Privat-
rechts. Ausschließlicher Gerichtsstand  
für sämtliche dieser Streitigkeiten ist der 
Sitz von SGS. SGS kann den Kunden 
auch an seinem allgemeinen Gerichts-
stand verklagen. 
XIV. VERBINDLICHKEIT DES 

VERTRAGES 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmun- 
gen in seinen übrigen Teilen verbindlich. 
Das gilt nicht, wenn das Festhalten an 
dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Partei darstellen würde. 
XV. SONSTIGES 
Der Kunde stimmt zu, dass SGS ihn 
überdies kontaktieren darf, insbesondere 
um über etwaige für ihn interessante 
neue Entwicklungen und Pro-
dukte/Dienstleistungen von SGS zu infor-
mieren oder Feedback zur Vertrags-
durchführung und bestehenden Produk-
ten/Dienstleistungen von SGS einzuho-
len; diese Zustimmung kann jederzeit für 
die Zukunft widerrufen werden. 

WIR SIND SGS – DAS WELTWEIT FÜHRENDE  
PRÜF-, INSPEKTIONS- UND ZERTIFIZIERUNGSUNTERNEHMEN. 
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